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AMT DER 

WIENER LANDESREGIERUNG 

1'010-2868-3/88 

Entwurf eines 8undesgesetzes, 
mit dem 8eträge und Wertgrenzen 
sowie damit zusammenhängende 
Regelungen des Zivilrechts ge­
ändert werden lErweiterte Wert­
grenzen-Novelle 1989 - WGN 1989); 
8egutachtungsverfahren; 
Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

g 
Wien, 25. Jänner 1989 

~el~~~Sl~=~t~!8 
Datum: 3 o. J~N.19ß9 

I Vorlellt.~ 1989 fb-
_.-- -- "').----

cJl t)C,-\A t/\ 

Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der 

8eilage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im 

8etreff genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

8ei.lage 
(25-fach) 

AD1105B-3-871-131650-20 000000 

Für den Lan esamtsdirektor: 

or. Peischl 
Magistratsvizedirektor 
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MD-2868-3/88 

Entwurf eines Bundesgesetzes. 
mit dem Beträge und Wertgrenzen 
sowie damit zusammenhängende 
Regelungen des Zivilrechts ge­
ändert werden (Erweiterte Wert­
grenzen-Novelle 1989 - WGN 1989) 
Begutachtungsverfahren; 
Stellungnahme 

zu GZ 17.108/21-1 8/88 

An das 

8undesministerium für Justiz 

AMT DER 
WIENER LANDESREGIERUNG 

V 
::>e~ststelle MD-Büro des Magis t ra tsdi rek tors 

';Clresse 1082 Wien. Rathaus 

T9!eforrumrler 42800-2144 

Wien. 25. Jänner 19B9 

Auf das do. Schreiben vom 21. Dezember 1988 beehrt sich 

das Amt der Wiener Landesregierung zum gegenständlichen 

Gesetzentwurf folgende Stellungnahme abzugeben: 

Zu Artikel X - Änderung der Ziviloroze/3ordnung: 

Nach der im § 27 Abs. vorgesehenen Formulierung wären 

bei einem Streitwert von Ober 50.000 S im Verfahren vor 

den Bezirksgerichten vom Rechtsanwaltszwang auch die Strei-

tigkeiten wegen Feststellung der Vaterschaft und Leistung 

des Unterhaltes betroffen. Da in der weitaus überwiegenden 

Z a h I die s e r K lag end er S t re i t wer t li be r d e 01 an g e f lJ h r t e n 

Betrag liegt. würde dies eine bedeutende und n1cht be-

gründete SChlechterstellung vor allem 1n jenen F.§llen bedeu­

ten. in denen die Minderjährlgen vor der Bezirksverwaltungs-

behörde l ::ugendamt) als Amtsvormund neer besonderen Sach-

walter vertreten werden. Welche Gründe dafür vorliegen. 

rj<iß .'luch 1n diesen Verfahren (jle Vertretung durch einen 
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Rechtsanwalt erforderlich wäre, ist auch aus den Erläute-

rungen nicht feststellbar, dies umso mehr, als es sich bei 

den Vertretern der Bezirksverwaltungsbehörden um speziell 

ausgebildete Bedienstete handelt. 

Weiters ist noch zu bemerken, daß die Bezirksverwaltungs-

behörde zur Einbringung von Klagen wegen Feststellung der 

Vaterschaft und Leistung des Unterhaltes nicht der Genehmi­

gung des Gerichtes bedarf (§ 1B Jugendfahrtsgesetz - JWGJ, 

welche Bestimmung auch in das kommende Bundesgesetz Ober 

zivilrechtliche Bestimmungen der Jugendwohlfahrt aufgenommen 

werden wird (§ 214 Abs. 2 ABGBJ. In diese Bestimmung sollte 

daher aufgenommen werden, daß § 27 Abs. ZPO dann keine 

Anwendung findet, wenn der Minderjährige durch einen Jugend­

wOhlfahrtsträger vertreten wird. Eventuell würde sich auch 

eine Anderllng des § 27 Abs. 2 ZPO mit folgender Formulierung 

anbieten: "Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf 

Verf8hren wegen Feststellung (ier Vaterschaft und Leistung 

des Unterhaltes, wenn der Minderjährige durch einen Jugend-

wohlf8hrtsträger vertreten wird. 

Inl übrigen bestehen gegen den gegenständlichen Gesetzentwurf 

keine Einwände. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalr8tes übermittelt. 

Für den La~desamtsdirektor: 

11, 

~ 
Dr. Peischl 

Magistratsvizedirektor 
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